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AiD - Arbeitsschutz im DRK

Dr. jur Dieter MÃ¼ller, IVV Bautzen. E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/. 
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führende, Leitende und Mitarbeitende



Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab. Nutzen Sie diese Information als Grundlage für Unterweisungen und auch zur Information Ihrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern.



Januar 2015



Fahr langsam, wir haben es eilig! Warnblinker, Dachaufsetzer und Co. In Fachkreisen wird aktuell eine e-Petition sehr intensiv und kontrovers diskutiert. Es geht in dieser e-Petition um den Vorschlag, dass bei einer Alarmierung die zur Unterkunft bzw. zum Gerätehaus fahrenden ehrenamtlichen Einsatzkräfte zur Kennzeichnung eine grüne Blinkleuchte einsetzen dürfen.



Sonderrechte - wer und wann? Jeder, der mit einem Fahrzeug mit Sondersignalanlage (Blaues Blinklicht und Einsatzhorn) unterwegs ist, sollte die Bedeutung des § 35 StVO kennen. Darin ist unter anderem festgelegt, dass bestimmte Organisationen, insbesondere Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz (Abs. 1, 4) und bestimmte Fahrzeuge (insbesondere Fahrzeuge des Rettungsdienstes (Abs. 5a) von den Vorschriften der StVO 1 befreit sind, wenn dies „zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe oder zur Rettung von Menschenleben oder der Abwehr schwerer gesundheitlicher Schäden dringend geboten ist“. Was „Feuerwehr“ und „Katastrophenschutz“ sind, ist in den jeweiligen Landesgesetzen festgelegt. Hoheitliche Aufgaben sind solche Aufgaben, deren Erfüllung dem Staat oder anderen untergeordneten öffentlichen Ebenen kraft öffentlichen Rechts obliegen (z.B. Brandbekämpfung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bekämpfung von Katastrophen). Dringend geboten bedeutet, dass die hoheitliche Aufgabe bei Beachtung der Verkehrsregeln nicht, nicht ordnungsgemäß, oder nicht so schnell wie zum allgemeinen Wohl erforderlich, erfüllt werden kann. Wichtig dabei zu wissen: § 35 StVO (Abs. 1, 4, 5a) befreit nur im gebotenen Maß von Pflichten, verleiht 2 aber keinerlei Rechte! 1



§ 35 StVO befreit ausschließlich nur von den Vorschriften dieser Verordnung, nicht jedoch von den anderen Regelungen des Straßenverkehrsrechts, z.B. StVZO, FeV oder StVG! 2 Vgl. BGHZ 63, 327 Redaktion: Björn Vetter, DRK-Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Udo Burkhard, Instruktor Technik und Sicherheit (Text und Bilder) Mit freundlicher Unterstützung: Prof. Dr. jur Dieter Müller, IVV Bautzen



Dies bedeutet bildlich gesprochen: der SonderrechtNutzende muss an der roten Ampel zwar nicht warten; aber weder Querverkehr noch Fußgänger müssen ihn vorlassen. Der Sonderrecht-Nutzende ist zudem verpflichtet, ständig zu überprüfen, ob die aktuelle Übertretung zur Erfüllung der Aufgabe zwingend notwendig ist. Auch gilt, je mehr sich der Sonderrecht-Nutzende über die Regeln der StVO hinwegsetzt, umso um3 sichtiger muss er sich verhalten. Ob Einsatzkräfte der Feuerwehr oder Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes bei der Anfahrt zum Gerätehaus oder zur Unterkunft Sonderrechte in Anspruch nehmen dürfen, ist sowohl in der Rechtsprechung als auch im Bund-Länder-Fachausschuss umstritten. Unstrittig ist allerdings, dass die Ausübung der Sonderrechte endet, wenn andere Verkehrsteilnehmer in ihren Rechten eingeschränkt, gefährdet oder gar geschädigt werden könnten! Daran ändert auch eine Kennzeichnung des Fahrzeugs nichts. Eine Kennzeichnung des KFZ kann sinnvoll sein, wenn der Sonderrecht-Nutzende beispielsweise am Gerätehaus oder an der Unterkunft parkt oder eine Abkürzung über für den öffentlichen Verkehr gesperrte Wege nimmt. Allerdings sollte beachtet werden, dass selbst bei den innerorts gefahrenen Geschwindigkeiten die üblichen Aufschriften nur selten von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen oder erkannt werden. Helfer/innen im DRK können mit Privatfahrzeugen prinzipiell keine Sonderrechte in Anspruch nehmen. Ausnahme: im amtlich festgestellten Katastrophenfall mit entsprechendem Einsatzauftrag.
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Vgl. u.a. BGH, III ZR 236/61 vom 28.03.63 E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter Dachaufsetzer Nicht nur im Deutschen Roten Kreuz werden von Einsatzkräften Dachaufsetzer zur Kennzeichnung von Privatfahrzeugen eingesetzt. Diese Dachschilder oder Dachaufsetzer gelten mangels Typgenehmigung verkehrsrechtlich als „Ladung“. Sie müssen deshalb so befestigt sein, das sie sich nicht während der Fahrt und den üblichen Fahrbedingungen (dazu gehört auch ein schnelles Ausweichen oder eine Vollbremsung) lösen und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Gelb blinkende Dachaufsetzer mit der Aufschrift „Arzt Noteinsatz“ dürfen ausschließlich nur von Ärzten im Notfalleinsatz (§ 52 Abs. 6 StVZO) verwendet werden. Die Ärzte müssen vor der Verwendung eine Genehmigung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragen und diese im Fahrzeug mitführen. Andere beleuchtende oder mit Blinkeinrichtung versehene Dachschilder/Dachaufsetzer sind grundsätzlich nicht zulässig (§§ 49a, 52 StVZO).



Hänsch Movia-D LED, Bild: Udo Burkhard



Rechtsfolgen bei Verstößen Die rechtliche Konsequenz für die Verwendung unzulässiger Dachaufsetzer oder anderer beleuchteter Schilder ist zumindest ein Bußgeld mit möglicher Beschlagnahme des Gerätes. Auch möglich ist eine kostenpflichtige Verwaltungsanordnung zum Abbau der Anlage, ggf. sogar eine Sicherstellung des Fahrzeugs zur Erstellung eines kostenpflichtigen technischen Gutachtens. Hinzu kommen ggf. strafrechtliche und/oder zivilbzw. haftungsrechtliche Folgen bei einem Unfall, der durch den Dachaufsetzer oder die Beleuchtungseinrichtung oder die Fehlinterpretation und das hieraus entstandene Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. § 35 StVO und § 38 (1) StVO (Blaues Blinklicht und Einsatzhorn) dürfen in der Anwendung nicht verwechselt werden. § 38 StVO enthält keine Berechtigung zur Nutzung der Sonderrechte (§ 35)!



Literaturhinweise LED-Schilder im Innenraum Beleuchtete Transparente, beleuchtete Schilder oder Blink- und Blitzleuchten hinter der Frontscheibe mit Wirkung nach außen sind http://feuerwehr-im-einsatz.npage.de generell verboten (§§ Foto: M.Schmidt 49a, 52 StVZO). Dies gilt auch für lichttechnische Einrichtungen, die das Signalbild des Fahrzeugs unzulässig verändern. Unter die unzulässigen lichttechnischen Einrichtungen fallen auch so genannte „Flares“, flache LEDLeuchten mit Blink- und/oder Lauflichteinrichtung. Pannenleuchten nach § 53 StVZO mit Typgenehmigung des Kraftfahrbundesamtes (KBA) nach „TA20“ dürfen grundsätzlich nur am stehenden Fahrzeug eingesetzt werden.



▪ ▪ ▪ ▪ ▪



▪ ▪



▪



Straßenverkehrsordnung (StVO) Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Straßenverkehrsrecht, Hentschel u.w. C.H.Beck-Verlag, ISBN 978-3406671364 Verhaltensrichtlinien für die Nutzung von Sonderrechten mit Privatfahrzeugen, Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg/Oberlausitz in: SVR 9/2011 Einsatzfahrten, Dieter Müller, Boorberg-Verlag, ISBN 978-3415045262 Sonderrechte im Einsatz Andreas Wasielewski, Lehmanns, ISBN 978-3865410740 Sonder-/Wegerecht, Mag. rer. publ. Thomas Hochstein ►



„http://th-h.de/infos/jura/sonderwegerecht.php“



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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TÃ¤tigkeit HÃ¤nde waschen, ggf. desinfizieren. Literaturhinweise, Quellen: Einfaches MaÃŸnahmenkonzept Gefahrstoffe. (EMKG). â–» Download und Informationen ...
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28.11.2014 - Für ausreichende Übung und Fahrpraxis sorgen. Regelmäßige Fahrerlaubniskontrollen durchführen! ▫ Ladungssicherungskonzepte erstellen ...
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dichtigkeit auf, das defekte Bauteil austau- schen. Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Flaschenwech- sel erneut durchzuführen und zu dokumentieren! 1 Diese ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Die Unfallkasse des Bundes hat ihr PKW-. UnfallverhÃ¼tungstraining neu aufgelegt. â–» Mehr Informationen: http://www.uk-bund-fahrtraining.de/ ...
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GUV-V / BGV D34. BGG 937. Sonst Fachbetrieb / Sachkun- diger alle 2 Jahre schriftlicher Nach- weis empfohlen. (Betriebsbuch). Unterwiesene Person.
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SichtprÃ¼fungs-Protokoll ist anzufertigen und aufzubewahren. â€¢. Sicherheitsbeauftragter ist fÃ¼r die Einhaltung der wÃ¶chentlichen Sichtkontrolle mit verantwortlich.
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für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter. Nr. 6 ○ Januar 2010. Immer auf der Höhe! Sicherer Einsatz von Leitern und. Tritten. Redaktion: Björn Vetter ...
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Auch die Kontrolle auf Erfüllung der angeordneten Arbeitsschutzmaßnahmen gehört zum. Aufgabenbereich. Aber auch hier gilt: Führungs- und Leitungskräfte.
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keiten oder TÃ¤tigkeiten im Einsatzdienst, Rettungs- dienst, in der Logistik oder Blutspende. Eine Hilfestellung kann die BroschÃ¼re â€žWas stresst?â€œ der Unfallkasse ...
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te Paket auf der Treppe, bleibt am VerlÃ¤ngerungs- kabel hÃ¤ngen oder fÃ¤llt Ã¼ber das achtlos hingelegte. Werkzeug oder das Einsatzmaterial. Gestolpert wird im ...
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28.01.2014 - Nach einem Wechsel der Bereifung grundsÃ¤tzlich die Radmuttern / Radschrauben nach 50 km und nach 200 km mit einem richtig eingestellten ...
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Bewegung des FuÃŸes beim Gehen anpasst, beugt. Rutschen vor. Gleichzeitig soll er den ganzen FuÃŸ fest umschlieÃŸen und dadurch entsprechenden Halt.
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Unter wirtschaftli- cher Unternehmung ist jede organisatorische Zu- sammenfassung von persÃ¶nlichen und sÃ¤chlichen. Mitteln zu verstehen, die den Zweck hat, ...
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Bedeutung von Normen im DRK â€“ Alltag. Wichtige ... soziale Norm im Rahmen der Werteordnung inner- ... Instituts fÃ¼r Normung e.V. (DIN), die EuropÃ¤ischen.
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25.07.2014 - ... AED in medizinischen Einrichtungen und. Betrieben vorgehalten werden, stand die Regelung des Â§ 5 Abs. 2 MPBetreibV im Widerspruch zur.
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kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer grÃ¶ÃŸten Schutzabstand (5 m) wÃ¤hlen! Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. hÃ¶chs-.
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Fassung in eigener Verantwortlichkeit prÃ¼fen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-WÃ¼rttemberg. e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen. Seite 2 von 2. Blutdruck und Puls in Ruhe und unter Last,. Lunge
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Diese Forderung hat das BMI mit der â€žBundes- unternehmen-UnfallverhÃ¼tungsverordnungâ€œ kurz. â€žBUVâ€œ vom 06.04.2006 erfÃ¼llt. Der Erlass, der ausdrÃ¼cklich ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

mÃ¼ssen geeignete MaÃŸnahmen fÃ¼r den Haut- schutz getroffen werden. In diesem Fachwissen wollen wir das systematische Vorgehen beim. Hautschutz etwas ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Michael Kasper – Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachberater Arbeitsschutz. Seite 1 von 2. Foto: Christian Pannecke. Der Schutz der Mitarbeiter vor den Folgen ...
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(z.B. KrankenhÃ¤user, Pflegeheime, Hilfsorganisationen usw.) Arbeiten Sie mit staatlichen, Landes- und Ã¶rtlichen Stellen, die fÃ¼r die Ã¶ffentli- che Gesundheit ...
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UnfallversicherungstrÃ¤ger und sollten als Richt- schnur herangezogen werden. Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. DGUV Vorschrift 1 ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

henden Einzelschicksale erfassen. Todesgefahr Brandrauch. Etwa 80% der Todesopfer bei GebÃ¤udebrÃ¤nden sterben nicht durch die Flammen sondern durch ...
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Eingesetzt wird der SegwayÂ® in erste Linie als. Patrouillefahrzeug bei Polizei, Sicherheitsdiens- ten und im SanitÃ¤tsdienst/Rettungsdienst. Seit Juli 2009 kann ...
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